Verbesserung der Einkommenssituation kinderreicher

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 – Erläuterungen zum Beschluss
Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Die Bistums KODA hat –auf Antrag der Mitarbeiterseite Regelung zur Verbesserung der Einkommenssituation von kinderreichen Familien beschlossen.

Zum 01.01.04 ist diese Regelung befristet für ein Jahr in Kraft getreten.

Die Mitarbeiterseite ist zur Auffassung gelangt, ein politisches Zeichen setzen zu müssen. Wir leben in einer Zeit, in der in unserer Gesellschaft Familie und insbesondere Familien mit Kindern immer mehr unter Druck geraten und trotz vielfältiger Versprechungen der Politik eine nachhaltige Verbesserung der sozialen Situation nicht stattfindet. Wir wollen mit unserer Regelung nachdrücklich deutlich machen, dass es notwendig und möglich ist Familien mit Kindern zu unterstützen. Kinder sind, das wird gerade wieder im Blick auf die derzeitige Rentenfinanzierung deutlich, zur Ermöglichung einer sinnvollen Alterspyramide und nicht zuletzt auch zur Sicherung unserer Altersversorgung notwendig. Wenn man aber die derzeitige demographische Situation nachhaltig verändern will, muss die Lage von Familien erheblich verbessert werden.
Natürlich kann man einwenden, dass die Förderung der sozialen Lage eine Aufgabe des Staates und der Politik ist und grundsätzlich ist dies auch richtig. Dennoch hoffen wir, dass unsere Regelung ein Signal mit Breitenwirkung ist, dass hier ein Umdenken stattfinden muss. 
Insbesondere nach den Forderungen der katholischen Soziallehre in Bezug auf die Unterstützung von Familie, Kindern und einem gerechten Lohn ist eine Verbesserung der Situation kinderreicher Familien gerade im kirchlichen Bereich eine unseres Erachtens gebotene Aufgabe.
Konkreter Hintergrund für diesen unseren Beschluss ist eine vergleichbare Regelung, die aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für die Beamten mit 3 und mehr Kindern den kinderbezogenen Familienzuschlag ganz erheblich heraufgesetzt hat, weil dort festgestellt wurde, dass spätestens ab dem dritten Kind das Gesamteinkommen einer Familie unterhalb eines zumutbaren Niveaus liegt. Leider haben die Tarifvertragsparteien dieses Urteil in ihren Regelungen nicht berücksichtigt. 
In Anbetracht der momentan angespannten finanziellen Lage, war es nicht möglich, das Bistum zu einer Beteiligung an der Finanzierung zu gewinnen. So hatten wir als Mitarbeiterseite u.a. vorgeschlagen, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den AZV Tag als gewissen Ausgleich wieder einzuführen.

Natürlich sind wir uns auch dessen bewusst, dass dieser Beschluss nicht alle Ungerechtigkeiten beseitigen kann und wird. So stellt sich die Frage, ob nicht –etwa bei Alleinerziehenden mit zwei Kindern- nicht auch in anderen Lebenssituationen eine Zulage angebracht wäre. Auch ist nicht auszuschließen, dass nicht etwa Doppelverdiener durch diese Regelung begünstigt wären, die keine Zulage bräuchten. Man kann auch in Frage stellen, ob man die Zulage nicht auf die unteren Vergütungsgruppen beschränken kann. Dies schien uns aber aus Gründen des Gleichbehandlungsgrundsatzes gesetzlich verwehrt.

Unter Abwägung dieser und vieler anderer Fragen war uns letztlich das Anliegen dann aber so wichtig, dass wir den Beschluss unbeschadet offen bleibender Fragen dennoch gefasst haben. Die Regelung ist zunächst auf ein Jahr befristet um nun auch konkrete Erfahrungen zu sammeln und dann zu prüfen ob und ggfs. unter welchen Modifikationen eine solche Regelung eine Fortsetzung finden kann.
Das bedeutet:

1) Mitarbeiter, auf deren Arbeitsverhältnis die Arbeitsvertrags- und Vergütungsordnung vom 11. Dezember 1996 (ABl. 1997, S. 1) Anwendung findet, erhalten für das dritte und jedes weitere im Ortszuschlag zu berücksichtigende Kind einen Sonderzuschlag.

2) Der Sonderzuschlag beträgt für jedes dritte und weitere Kind 100 Euro. Er wird monatlich zusammen mit den Bezügen gezahlt (§ 36 BAT). Er wird anteilig am Beschäftigungsumfang gewährt. 
3) Um eine Kostenneutralität für den Dienstgeber zu erreichen wird bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für die die AVVO Anwendung findet, die jährliche Sonderzuwendung um 5 % gegenüber dem geltenden Tarif (identisch BAT) gesenkt.

Die bisher gewährte Verdoppelung des Erhöhungsbetrages für Kinder bei der Sonderzuwendung wird für diese Zeit ausgesetzt. 

Weitere Erläuterungen zum Beschluss:

Wir haben ermittelt, dass sich ca zwei Drittel der  dritten und weiteren Kinder auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vergütungsgruppen Vc bis X verteilen:

Desweiteren haben wir beispielhaft untersucht, wie sich der 5 % Abzug von der Sonderzuwendung im Netto auswirken wird.

Berechnungsbeispiele für die Sonderzuwendung abzgl. 5 %

	VergGruppe
	Nov. mit Zuw.
	Nov. abzgl. 5 %
	Differenz
	Steuerklasse

	
	
	
	
	

	VII
	2.089,64
	2.051,76
	37,88
	4/0

	
	
	
	
	

	V c
	2.332,53
	2.288,85
	43,68
	4/0

	
	
	
	
	

	IV b ledig 29.Lj.
	2.368,24
	2.325,76
	42,48
	1

	
	
	
	
	

	IV b
	2.553,40
	2.507,53
	45,87
	4/0

	
	
	
	
	

	II a
	3.211,99
	3.150,92
	61,07
	4/0

	
	
	
	
	

	II a
	4.030,72
	3.948,08
	82,64
	3/0

	
	
	
	
	

	II a
	4.253,42
	4.168,86
	84,56
	3/2

	
	
	
	
	

	VII, led., 1 Kd.
	2.160,32
	2.120,71
	39,61
	2/1

	
	
	
	
	

	IV b, led., 1 Kd.
	2.638,69
	2.592,33
	46,36
	2/1


Die Berechnungen erfolgten für Mitarbeiter im 35. Lj., verheiratet ohne Kinder.

In VergGr. IV b wurde die Berechnung zusätzlich mit dem 29. Lj. und ledig durchgeführt.

Die letzte Berechnung in VergGr II a erfolgte noch unter Berücksichtigung von 2 Kindern.

Schließlich gibt es die Sorge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass durch die 5 % Kürzung sich negativ auf die Rente auswirken könnte.

Nach unserer Berechnungen ist diese Sorge unbegründet, weil sich die Minderung der Rente, zumal es sich ja um eine auf 1 Jahr befristete Regelung handelt, im Bereich eines einstelligen Euro-Cent Betrages bewegt.

 Für weitere Fragen und Anregungen oder auch Kritik können sie sich an alle Mitglieder der Mitarbeiterseite der Bistums- KODA oder an deren Sprecher (georg.graedler@t-online.de) wenden.
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